
Gute Unternehmensführung hat einen Namen:
Corporate Governance

Beiersdorf begrüßt den von der Regierungskommission 
vorgelegten und zuletzt im Juni 2007 aktualisierten 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Damit wird 
nicht nur Transparenz für die rechtlichen Rahmen be-
dingungen von Unternehmensleitung und -kontrolle 
in Deutschland geschaffen, sondern es werden darin 
auch allgemein anerkannte Standards für gute und ver-
antwortungsbewusste Unternehmensführung etabliert. 

Gute Corporate Governance hatte für Beiersdorf schon 
vor der Veröffentlichung des Kodex eine hohe Bedeu-
tung. Erfolgsgrundlage sind von jeher eine enge und 
effiziente Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichts-
rat, die Achtung der Aktionärsinteressen, eine offene 
Unternehmenskommunikation, die ordnungsgemäße 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie ein 
 verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken. 

Daher wurden durch den Kodex und seine Anpassungen 
keine grundlegenden Änderungen bei Beiersdorf erfor-
derlich. Wir verstehen Corporate Governance als einen 
fortlaufenden Prozess und werden auch zukünftige Ent-
wicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.

I. Entsprechenserklärung
Ende Dezember 2007 haben Vorstand und Aufsichtsrat 
ihre Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2007 
zu den Empfehlungen des Kodex gemäß § 161 AktG 
abgegeben. Die Beiersdorf AG erfüllt alle Empfehlungen 
des Kodex. Daneben folgt die Beiersdorf AG auch vielen 
Anregungen des Kodex.

Die nachfolgende Erklärung wurde den Aktionären auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.Beiersdorf.de 
dauerhaft zugänglich gemacht:

Corporate Governance bei Beiersdorf

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Beiersdorf Aktiengesellschaft zu den Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft entsprach im Geschäftsjahr 2007 und entspricht sämtlichen  Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in ihrer jeweils  geltenden Fassung 
vom 12. Juni 2006 bzw. vom 14. Juni 2007. 

Hamburg, im Dezember 2007

Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand

  

Dieter Ammer Thomas-B. Quaas Dr. Bernhard Düttmann
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II. Allgemeines zur Führungsstruktur
Als international tätige Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Hamburg, Deutschland, unterliegt die Beiersdorf AG 
den Vorschriften des deutschen Aktien-, Kapitalmarkt- 
und Mitbestimmungsrechts sowie den Bestimmungen 
der eigenen  Satzung. Mit den beiden Organen Vorstand 
und Aufsichtsrat hat Beiersdorf – wie alle deutschen 
Aktiengesellschaften – eine dualistische Leitungs- und 
Überwachungsstruktur. Daneben steht die Hauptver-
sammlung als Organ der Willensbildung der Aktionäre. 
Durch sie werden unsere Anteilseigner an grundlegen-
den Entscheidungen des Unternehmens beteiligt. 
Gemeinsam sind diese drei Organe gleichermaßen 
den Interessen der Aktionäre und dem Wohl des 
 Unternehmens verpflichtet.

1. Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG besteht aus zwölf 
Mitgliedern, von denen sechs durch die Hauptversamm-
lung nach den Vorschriften des Aktiengesetzes und 
sechs durch die Arbeitnehmer nach den Vorschriften 
des Mitbestimmungsgesetzes für jeweils fünf Jahre 
gewählt werden. Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichts-
rats endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2008 beschließt. 

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des 
Unternehmens und überwacht dessen Geschäftsführung 
in dem von Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung 
ge setzten Rahmen. Er arbeitet mit dem Vorstand zum 
Wohle der Gesellschaft eng zusammen und ist in Ent-
scheidungen von grundlegender Bedeutung einge-
bunden.

Aufsichtsratsmitglieder legen möglicherweise auftretende 
Interessenkonflikte aufgrund von Beratungstätigkeit 
oder Organfunktionen bei anderen Unternehmen dem 
Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen; wesentliche, 
nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte  führen zur 
Beendigung des Mandats. Der Aufsichtsrat informiert 
in seinem Bericht an die Hauptversammlung über auf-
getretene Interessenkonflikte und deren Behand lung.

Die von der Gesellschaft für die Mitglieder des Aufsichts-
rats abgeschlossene D&O-Versicherung enthält einen 
angemessenen Selbstbehalt.

Aufsichtsratsmitglieder sollen nicht älter als 72 Jahre sein.

Die Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum 
als auch in einzelnen Ausschüssen statt. Der Aufsichts-
rat hat zur Steigerung der Effizienz aus seiner Mitte 
 folgende vier Ausschüsse gebildet: 

Der Präsidialausschuss bereitet die Aufsichtsratssitzun-
gen und die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats 
vor, beschließt anstelle des Aufsichtsrats über Anstel-
lungs- und Pensionsverträge von Vorstandsmitgliedern 
sowie weitere Vorstandsangelegenheiten und überprüft 
regelmäßig die Effizienz der Tätigkeit des  Aufsichtsrats. 
Außerdem berät er regelmäßig über die langfristige 
Nachfolgeplanung für den Vorstand. Schließlich hat der 
Präsidialausschuss eine Eilentscheidungskompetenz für 
zustimmungsbedürftige Geschäfte, soweit ein Beschluss 
des Aufsichtsrats nicht rechtzeitig gefasst werden kann.

Der Prüfungs- und Finanzausschuss bereitet die Ent-
scheidungen des Aufsichtsrats über die Billigung des 
Jahres- und Konzernabschlusses, den Vorschlag an 
die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers 
sowie die Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer vor. 
Ferner berät und überwacht er den Vorstand im Hinblick 
auf Fragen der Rechnungslegung, des Controllings,  des 
Risikomanagements und der Compliance sowie der Inter-
nen Revision. Außerdem überwacht der Prüfungs- und 
Finanzausschuss die Unternehmenspolitik in den Berei-
chen Finanzen, Steuern und Versicherungen. Er ent-
scheidet anstelle des Aufsichtsrats über Kreditaufnahmen 
und -gewährungen, Haftungen für fremde Verbindlich-
keiten und Finanzanlagegeschäfte. 

Der nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes 
gebildete Vermittlungsausschuss unterbreitet dem Auf-
sichtsrat Vorschläge zur Bestellung von Vorstandsmit-
gliedern, wenn im ersten Wahlgang nicht die erforder liche 
Zweidrittelmehrheit erreicht worden sein sollte.

In Übereinstimmung mit Ziff. 5.3.3 des Deutschen 
 Corporate Governance Kodex wurde außerdem ein 
Nominierungsausschuss gebildet, der mit Vertretern 
der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für 
dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 
geeignete Kandidaten vorschlägt.

2. Der Vorstand
Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren 
Geschäfte. Er ist an das Unternehmensinteresse gebun-
den und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmens-
werts verpflichtet. Die Mitglieder des Vorstands werden 
vom Aufsichtsrat bestellt. Der Vorstand der Gesellschaft 
besteht aus fünf  Mitgliedern. Die Vorstandsaufgaben 
sind nach funktionalen  Gesichtspunkten  verteilt.

Corporate Governance bei Beiersdorf

Beiersdorf Geschäftsbericht 2007  37



Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab 
und sorgt für ihre Umsetzung. Er ist verantwortlich für 
die Jahres- und Mehrjahresplanung der Gesellschaft 
sowie für die Aufstellung der Quartals-, Jahres- und 
Konzernabschlüsse.

Er trägt ferner Sorge für ein angemessenes Risikomanage-
ment und Risikocontrolling sowie eine regelmäßige, 
zeitnahe und umfassende Berichterstattung an den 
 Aufsichtsrat. Bestimmte Maßnahmen und Geschäfte des 
Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Vorstandsmitglieder legen möglicherweise auftretende 
Interessenkonflikte unverzüglich dem Aufsichtsrat 
 gegenüber offen und informieren ihre Vorstandskolle-
gen darüber. Wesentliche Geschäfte von Vorstandsmit-
gliedern sowie ihnen nahe stehenden Personen mit der 
Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichts-
rats;  solche Geschäfte haben branchenüblichen Standards 
zu entsprechen. Auch die Übernahme von Nebentätig-
keiten bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die 
Gesellschaft hat für die Mitglieder des Vorstands eine 
D&O-Versicherung abgeschlossen, die einen angemes-
senen Selbstbehalt vorsieht.

3. Die Hauptversammlung
Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptver-
sammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. 
Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

Die ordentliche Hauptversammlung findet jährlich – in 
der Regel innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden 
Geschäftsjahres – statt. Die Tagesordnung für die Haupt-
versammlung, einschließlich der für die Hauptversamm-
lung verlangten Berichte und Unterlagen, wird auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft ver öffent licht; die 
 Einberufung der Hauptversammlung kann  mitsamt 
den Einberufungsunterlagen auf Wunsch auf  elektroni-
schem Wege übermittelt werden. 

Zur Erleichterung der persönlichen Wahrnehmung ihrer 
Rechte stellt die Beiersdorf AG ihren Aktionären einen 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zur Verfü-
gung. In der Einladung wird erklärt, wie im Vorfeld 
der Hauptversammlung Weisungen zur Stimmrechts-
ausübung erteilt werden können. Daneben bleibt es 
den  Aktionären unbenommen, sich durch einen Bevoll-
mächtigten ihrer Wahl auf der Hauptversammlung ver-
treten zu lassen.

III. Vergütungsbericht
Der Vergütungsbericht erläutert die Struktur und die 
Höhe der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung.

Er berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen 
 Corporate Governance Kodex und die durch das „Gesetz 
über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen“ 
 geän derten handelsrechtlichen Vorgaben. Der Vergü-
tungsbericht ist Bestandteil des Konzern abschlusses.

1. Vergütung des Vorstands
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats berät und 
überprüft das Vergütungssystem für den Vorstand in 
regelmäßigen Abständen; außerdem stellt er dessen 
Struktur dem Aufsichtsrat regelmäßig zur Beratung 
und Überprüfung vor. Der Präsidialausschuss, dem die 
 Herren Dieter Ammer, Michael Herz, Thorsten Irtz und 
Prof. Dr. Reinhard Pöllath angehören, hat im Herbst 2005 
ein neues erfolgsbezogenes, variables Vergütungs-
system für den Vorstand entwickelt. Das neue Ver gü-
tungs system gilt seit dem Geschäftsjahr 2006. Die 
Struktur des neuen Vergütungssystems wurde auch 
vom  Aufsichtsrat beraten und in seiner September-
sitzung 2005 genehmigt.

Das neue Vergütungssystem berücksichtigt vor allem 
die Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstands-
mitglieds, aber auch die Leistung des Gesamtvorstands 
sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage, den Erfolg 
und die Aussichten des Unternehmens unter Berück-
sichtigung seines Vergleichsumfelds. 

Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus folgenden 
wesentlichen erfolgsunabhängigen und erfolgsbezo genen 
Komponenten zusammen: 

 einer fixen Grundvergütung und

 einer variablen, an die Erreichung bestimmter 
 Zielvorgaben geknüpften Vergütung, die folgende 
zwei Elemente enthält:

  ein jährlich auszuzahlendes kurzfristiges Vergü-
tungselement (Short Term Incentive, STI) und

  ein auf fünf Jahre ausgerichtetes langfristiges 
 Vergütungselement mit Risikocharakter (Long 
Term Incentive, LTI).

Bei Erreichen des vom Präsidialausschuss für jedes 
 Vorstandsmitglied festgelegten Zielbonus für die vari-
able Vergütung besteht zwischen fixer und variabler 
 Vergütung in der Regel ein Verhältnis von 1 : 2.
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